
Eine der 
wichtigsten 
Fragen im 
Befristungs-
recht ist die-
jenige, un-
ter welchen 
Vorausset-

zungen Arbeitsverhältnisse 
ohne das Vorliegen eines 
Sachgrundes befristet wer-
den können. Dabei ist vor 
allem zu beachten, ob und 
wann bereits früher ein Ar-
beitsverhältnis zwischen den 
Parteien bestanden hat. Hier 
hat das BAG nun mit Urteil 
vom 06.04.2011 (Az. 7 AZR 
716/09) eine lang ersehnte 
Weichenstellung vorgenom-
men. 
Nach § 14 Abs. 2 Satz 1 des 
Teilzeit- und Befristungsge-
setzes (TzBfG) ist die Befri-
stung eines Arbeitsvertrags 

ohne Vorliegen eines sach-
lichen Grundes bis zur Dauer 
von zwei Jahren zulässig. We-
gen dieser niedrigen Hürden 
für eine wirksame Befristung 
ist dieser Tatbestand bei Ar-
beitgebern ausgesprochen 
beliebt, ermöglicht er doch 
faktisch eine zweijährige Pro-
bezeit. Auf einen Sachgrund 
für die Befristung kann nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG dann 
allerdings nicht verzichtet 
werden, wenn mit demselben 
Arbeitgeber bereits „zuvor“ 
ein befristetes oder unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis 
bestanden hat. In welchen 
Konstellationen eine „Zuvor-
Beschäftigung“ im Sinne die-
ser Vorschrift vorgelegen hat 
und ob es dabei eine zeitliche 
Grenze gibt, war seit dem 
Inkrafttreten des TzBfG am 
01.01.2001unklar (siehe dazu 
Newsletter 1/11, Seite 1).
Wegen der großen Bedeutung 
der sachgrundlosen Befri-
stung hatte die Koalition aus 
Union und FDP in ihrem Koa-
litionsvertrag vom 26.10.2009 
vorgesehen, die Möglichkeiten 
einer Befristung von Arbeits-
verträgen so umzugestalten, 
dass die sachgrundlose Be-
fristung mit einer Wartezeit 
von einem Jahr auch dann 
möglich werden sollte, wenn 
mit demselben Arbeitgeber 
bereits zuvor ein Arbeitsver-
hältnis bestanden hat. Umge-
setzt worden ist dieses Vorha-
ben allerdings bis heute noch 
nicht.
Das BAG hat nun in dem ge-
nannten Urteil vom 06.04.2011 
entschieden, dass eine „Zuvor-
Beschäftigung“ dann nicht 
vorliegt, wenn ein früheres 
Arbeitsverhältnis mehr als 
drei Jahre zurückliegt. Das 
ergäbe die an ihrem Sinn 
und Zweck orientierte, ver-

fassungskonforme Auslegung 
der gesetzlichen Regelung. 
Diese soll es Arbeitgebern 
nach den Ausführungen des 
BAG zum einen ermöglichen, 
auf schwankende Auftragsla-
gen und wechselnde Markt-
bedingungen durch befristete 
Einstellungen zu reagieren, 
und für Arbeitnehmer eine 
Brücke zur Dauerbeschäfti-
gung schaffen. Zum andern 
sollen durch das Verbot der 
„Zuvor-Beschäftigung“ Befri-
stungsketten und der Miss-
brauch befristeter Arbeits-
verträge verhindert werden. 
Das Verbot könne allerdings 
auch zu einem Einstellungs-
hindernis werden. Seine An-
wendung sei daher nur inso-
weit gerechtfertigt, als dies 
zur Verhinderung von Befri-
stungsketten erforderlich ist. 
Die Gefahr missbräuchlicher 
Befristungsketten bestehe 
aber regelmäßig nicht mehr, 
wenn zwischen dem Ende des 
früheren Arbeitsverhältnisses 
und dem sachgrundlos befri-
steten neuen Arbeitsvertrag 
mehr als drei Jahre lägen. Die-
ser Zeitraum entspräche auch 
der gesetzgeberischen Wer-
tung, die in der regelmäßigen 
zivilrechtlichen Verjährungs-
frist zum Ausdruck komme.
Geklagt hatte eine Lehrerin, 
die während ihres Studiums 
in geringem Umfang als stu-
dentische Hilfskraft an der 
Universität gearbeitet hatte. 
Nach erfolgreichem Abschluss 
war sie zunächst befristet in 
den Schuldienst übernommen 
worden und hatte nach dem 
Ende der Befristung deren 
Wirksamkeit gerichtlich ange-
griffen. Beklagter war der Frei-
staat Sachen als juristischer 
Träger sowohl der Universität 
wie auch des Schuldienstes. 
Das Arbeitgericht Cottbus 

und das LAG Sachsen als Vor-
instanzen haben sich mehr 
oder weniger ausschließlich 
mit der Frage beschäftigt, ob 
ein wirksamer Befristungs-
grund vorlag und haben dies 
im Ergebnis bejaht. Vom BAG 
liegt bisher nur eine Presse-
mitteilung vor. Dieser lässt 
sich jedoch entnehmen, dass 
die Erfurter Richter wohl kei-
nen wirksamen Befristungs-
grund anerkannt haben. Sie 
sind jedoch offensichtlich 
zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die Befristung des Ar-
beitsverhältnisses dennoch 
als sachgrundlose wirksam 
war, weil die frühere Tätigkeit 
der Klägerin als studentische 
Hilfskraft mehr als drei Jahre 
zurücklag und damit im Sinne 
des § 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG 
nicht mehr zu berücksichti-
gen war.
Auch wenn bisher nur die Pres-
semitteilung des BAG vorliegt, 
so ist die erfolgte Klarstel-
lung doch uneingeschränkt 
zu begrüßen. Dabei kommt 
es letztlich nicht darauf an, 
ob die vom BAG gefundene 
Grenze von drei Jahren die 
einzig mögliche ist oder ob 
man die von der Koalition 
vorgesehne Grenze von einem 
Jahr bevorzugt hätte. Wichtig 
ist einzig, dass jetzt in die-
ser ausgesprochen wichtigen 
Frage Rechtsklarheit herrscht 
und sich Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer darauf einstellen 
können. Es bleibt zu hoffen, 
dass sich diese Klarheit auch 
tatsächlich so positiv auf den 
Arbeitsmarkt auswirkt, wie die 
Koalition dies (von ihrer nicht 
umgesetzten Gesetzesände-
rung) erwartet hat.

 
n Christian Kaiser  
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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   Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hatte sich in seinem 
Urteil vom 24.03.2011 (2 
AZR 790/09) erneut mit der 
Frage auseinanderzusetzen, 
inwieweit außerdienstliches 
Verhalten zu einer Kündi-
gung führen kann. 
Möglich ist, dass eine im Pri-
vatbereich begangene Hand-
lung zugleich das Arbeitsver-
hältnis konkret stört und es 
negativ beeinträchtigt. Dann 
ist auch außerdienstliches 
Verhalten kündigungsrecht-
lich bedeutsam. Soweit die 
einer strafgerichtlichen Ver-
urteilung zugrundeliegenden 
Taten keinen Bezug zum Ar-
beitsverhältnis haben, kommt 
regelmäßig nur eine perso-

nenbedingte Kündigung in 
Betracht. Im Rahmen der ein-
zelfallbezogenen Interessen-
abwägung ist zu berücksichti-
gen, dass der Arbeitnehmer 
seine  Leistungsunmöglichkeit 
und die damit einhergehende 
Störung des Arbeitsverhält-
nisses selbst zu vertreten hat. 
Im vorliegenden Fall war der 
Kläger bei der Beklagten seit 
1992 als Industriemechaniker 
beschäftigt und im November 
2006 in Untersuchungshaft 
genommen worden. Im Mai 
2007 wurde der Kläger zu ei-
ner Freiheitsstrafe von 4 Jah-
ren und 7 Monaten verurteilt 
und gleichzeitig eine bisher 
zur Bewährung ausgesetzte 
Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 

10 Monaten widerrufen. Die 
Möglichkeit des offenen Voll-
zuges sollte erstmals im De-
zember 2008 geprüft werden. 
Aufgrund dessen besetzte die 
Beklagte den bisherigen Ar-
beitsplatz des Klägers dauer-
haft mit einem anderen Ar-
beitnehmer neu und kündigte 
das Arbeitsverhältnis mit dem 
Kläger im Februar 2008 or-
dentlich.
Das BAG entschied, entgegen 
der Vorinstanz, dass die Kün-
digung aus einem in der Per-
son des Klägers liegenden 
Grundes gerechtfertigt sei. 
Der Beklagten sei es unter Be-
rücksichtigung der dauernden 
Freiheitsstrafe nicht zumut-
bar, an dem Arbeitsverhältnis 

festzuhalten. Dem Arbeitge-
ber seien zur Überbrückung 
der Fehlzeit typischerweise 
geringere Anstrengungen und 
Belastungen zuzumuten als 
bei einer Verhinderung des 
Arbeitnehmers etwa wegen 
Krankheit. Im Übrigen sei die 
voraussichtliche Dauer der 
Leistungsunmöglichkeit zu 
berücksichtigen. Jedenfalls 
dann, wenn gegen den Ar-
beitnehmer rechtkräftig eine 
Freiheitsstrafe von mehr als 2 
Jahren verhängt worden sei, 
könne der Arbeitgeber den 
Arbeitsplatz in der Regel dau-
erhaft neu besetzen. 

n Daniel Stille, LL.M.
Rechtsanwalt

Kündigung wegen mehrjähriger  
Freiheitsstrafe

   Das Arbeitsgericht (ArbG) 
Düsseldorf hatte sich in sei-
nem Urteil vom 09.03.2011 
(14 Ca 908/11) erneut mit 
einem Entschädigungsan-
spruch gem. § 15 Abs. 2 All-
gemeines Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) wegen 
eines der in § 1 AGG genann-
ten Merkmale, wie der Rasse 
oder ethnischer Herkunft, 
auseinanderzusetzen. 
Die Beklagte schrieb eine Stelle 
in ihrem Betrieb als lebensmit-
teltechnische Assistentin aus, 
worauf sich die Klägerin be-
warb. Diese Bewerbung lehnte 
die Beklagte ab. Unzutref-
fenderweise redete die Beklag-
te in dem Ablehnungsschreiben 

die Klägerin mit „Sehr geehrter 
Herr“ an. Die Klägerin schloss 
aus dieser unzutreffenden An-
rede, dass sie wegen ihres Mi-
grationshintergrundes nicht 
eingestellt worden sei. Eindeu-
tig gehe aus ihrer mit Foto ein-
gereichten Bewerbung hervor, 
dass sie weiblich sei. Offen-
sichtlich, so die Annahme der 
Klägerin, belege die falsche 
Anrede, dass man ihre Bewer-
bung keines Blickes gewürdigt 
und sie bereits aufgrund ihres 
ausländischen Namens aus 
dem Kreise der Bewerber ge-
strichen habe. Im Rahmen ihrer 
Klage forderte sie daher eine 
Entschädigung in Höhe von € 
5.000,00. 

Das ArbG Düsseldorf hat die 
Klage abgewiesen, da ein Ent-
schädigungsanspruch gem. § 
15 Abs. 2 AGG voraussetze, 
dass die Klägerin wegen eines 
der in § 1 AGG genannten 
Merkmale wie der Rasse oder 
der ethnischen Herkunft be-
nachteiligt worden sei. Grund-
sätzlich genüge es nach der 
Beweislastregel des § 22 AGG, 
dass der Arbeitnehmer Tatsa-
chen vortrage, aus denen sich 
nach allgemeiner Lebenserfah-
rung eine überwiegende Wahr-
scheinlichkeit für eine solche 
Benachteiligung ergebe. Es 
müsse dann der Arbeitgeber 
nachweisen, dass keine Be-
nachteiligung vorläge. Im kon-

kreten Fall entschied das Ge-
richt, dass der Vortrag der 
Klägerin für eine solche Be-
weislastverlagerung nicht aus-
reiche, da die Verwechslung in 
der Anrede keine Benachteili-
gung wegen der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft vermuten 
lasse. Vielmehr sei naheliegend, 
dass der falschen Anrede in 
dem Ablehnungsschreiben ein 
schlichter Fehler bei der Bear-
beitung dieses Schreibens zu-
grunde gelegen habe. 

n Daniel Stille, LL.M.
Rechtsanwalt

Falsche Anrede in der Ablehnung  
einer Bewerbung keine Diskriminierung  
wegen ethnischer Herkunft



   Das LAG Düsseldorf hat am 
18.01.2011 (8 Sa 1274/10) 
festgestellt, dass nach dem 
Lebensalter gestaffelte Ur-
laubsansprüche im Mantel-
tarifvertrag Einzelhandel 
Nordrhein-Westfalen gegen 
das Verbot der Altersdiskri-
minierung verstoßen. Das 
Urteil reiht sich damit ein 
in eine Serie von Entschei-
dungen, in denen verschie-
dene tarifliche an das Alter 
anknüpfende Bestimmungen 
zur Überprüfung standen 
- wie beispielsweise die 
automatische Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses bei 
Erreichen des gesetzlichen 
Rentenalters (EuGH, Urteil 
vom 12.10.2010 - C-45/09 
„Rosenbladt“) oder Entgelt-
staffelungen nach dem Le-
bensalter (BAG, Vorlagebe-
schluss vom 20.05.2010 - 6 
AZR 148/09 (A)). 
Geklagt hatte eine mittlerwei-
le 24jährige Kassiererin, die 
bei einer Einzelhandelskette 
beschäftigt ist. Ihr Arbeitsver-
hältnis unterliegt dem Man-
teltarifvertrag Einzelhandel 
Nordrhein-Westfalen, wonach 
der jährliche Urlaubsanspruch 
bei einer 6-Tage-Woche nach 
dem Lebensalter gestaffelt 
ist: Bis zum vollendeten 20. 
Lebensjahr erhält ein Arbeit-
nehmer 30, nach dem voll-
endeten 20. Lebensjahr 32, 
nach dem vollendeten 23. 
Lebensjahr 34 und nach dem 
vollendeten 30. Lebensjahr 36 
Urlaubstage. 
Wie auch schon die Vorin-
stanz (Arbeitsgericht Wesel 
vom 11.08.2010 - 6 Ca 736/10) 
erkannte das LAG Düsseldorf, 
dass die Klägerin hierdurch 
wegen ihres Alters diskrimi-
niert werde. Damit liegt ein 
Verstoß gegen das Benach-
teiligungsverbot der §§ 1, 7 
Absatz 1 Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) vor. 
Zwar sehen § 10 Satz 1 und 
2 AGG vor, dass eine unter-
schiedliche Behandlung we-
gen des Alters zulässig ist, 
wenn sie objektiv und ange-

messen und durch ein legi-
times Ziel gerechtfertigt ist 
und die Mittel zur Erreichung 
dieses Zieles angemessen und 
erforderlich sind. An einem 
solchen legitimen Ziel für die 
Ungleichbehandlung hat es 
nach Auffassung des LAG je-
doch bereits gefehlt. Weder 
biete der Tarifvertrag hierfür 
Anhaltspunkte – nach des-
sen Wortlaut dient der Ur-
laub lediglich der Erhaltung 
und Wiederherstellung der 
Arbeitskraft -, noch sei ein 
solches in dessen Kontext zu 
erkennen. Dies gelte insbe-
sondere für das von der Ar-
beitgeberseite vorgebrachte 
Argument, mit der Regelung 
solle die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gefördert 
werden. Schon das Arbeits-
gericht Wesel hatte darauf 
verwiesen, dass es keine tat-
sächlichen und nachvollzieh-
baren Anhaltspunkte dafür 
gebe, dass nach Abschluss der 
Ausbildung und ausgerechnet 
bis zur Vollendung des 30. Le-
bensjahres Arbeitnehmer im 
Einzelhandel dazu übergin-
gen, eine eigene Familie bzw. 
Lebensgemeinschaft oder nur 
einen eigenen Hausstand zu 
gründen. Reine Vermutungen 
oder subjektive Einschät-
zungen legitimierten die vor-
genommene Staffelung der 
Urlaubstage hingegen nicht. 
Nach dem Tarifvertrag hätten 
der Klägerin nur 34 Urlaubs-
tage zugestanden. Aufgrund 
des Verstoßes gegen das Ver-
bot der Altersdiskriminierung 
könne sie – so das Landesar-
beitsgericht – nach der höch-
sten Alterstufe 36 Urlaubs-
tage pro Jahr beanspruchen. 
Diese Angleichung nach oben 
folge aus dem Grundsatz der 
effektiven und wirksamen 
Durchsetzung von EU-Rechts-
vorgaben. 
Konkrete Folge dieser Ent-
scheidung ist, dass nun jeder 
Arbeitnehmer unabhängig 
von seinem Alter Anspruch 
auf die höchste Zahl der im 
Tarifvertrag vorgesehenen 

Urlaubstagestaffelung hat. 
Das Urteil gilt zwar direkt 
nur für den von der Entschei-
dung betroffenen Tarifvertrag 
– den Manteltarifvertrag des 
Einzelhandels in NRW. Die 
Entscheidungsgründe sind 
jedoch auch auf andere Tarif-
verträge übertragbar: Sobald 
ein Tarifvertrag bei Leistungen 
nach dem Alter unterscheidet, 
bedarf diese Differenzierung 
einer Rechtfertigung nach 
Maßgabe des AGG.
Das LAG Düsseldorf hat die 
Revision zugelassen, denn das 
BAG hat eine tarifliche Staf-
felung des Urlaubsanspruchs 
nach dem Lebensalter bislang 
nicht beanstandet (vgl. Ur-
teil vom 19.11.1996 - 9 AZR 
712/95). Eine der unmittelbar 
durch die Entscheidung be-
troffenen Tarifvertragspar-
teien – der Handelsverband 
Deutschland (HDE) – hat auch 
schon angekündigt, hiervon 
Gebrauch zu machen.

Man darf also gespannt sein, 
ob das BAG an seiner bishe-
rigen Rechtsprechung fest-
hält. Denn seit Inkrafttreten 
des AGG im August 2006 und 
der damit einhergehenden 
Kodifizierung des Verbotes 
der Altersdiskriminierung 
wird die Zulässigkeit eines 
derart gestaffelten Urlaubs 
in der Literatur kritisch ge-
sehen. Ebenso interessant 
dürfte sein, wie sich das BAG 
darüber hinaus zu der Fra-
ge der Zulässigkeit einer Ur-
laubsstaffel, die älteren Ar-
beitnehmern mit steigendem 
Alter linear mehr Urlaubs-
tage zubilligt und damit ein 
möglicherweise bestehendes 
höheres Erholungsbedürfnis 
sowie den Gesundheitsschutz 
berücksichtigt, äußern wird.  

n Kathrin Bürger  
Fachanwältin für Arbeitsrecht
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Gespaltene Rentenformel –  
eine teure Angelegenheit

   Noch im-
mer gewäh-
ren viele Un-
t e r n ehmen 
ihren Mitar-
beitern eine 
Betriebsren-

te. Gerade hochqualifizierte 
Mitarbeiter sollen hierdurch 
langfristig an das Unterneh-
men gebunden werden. 
Da deren Verdienst meist deutlich 
über der Beitragsbemessungs-
grenze (BBG) liegt, haben sich 
deshalb in vielen Unternehmen 
so genannte „gespaltene Ren-
tenformeln“ durchgesetzt. Unter 
einer gespaltenen Rentenformel 
versteht man ein Leistungsver-
sprechen, der für den Teil des 
versorgungsfähigen Einkom-
mens oberhalb der BBG höhere 
Leistungen vorsieht, als dies für 
den Teil bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze der Fall ist. 
Hierdurch soll dem „erhöhten 
Versorgungsbedürfnis“ nachge-
kommen werden, da der Arbeit-
nehmer für die Einkommensbe-
standteile, die oberhalb der BBG 
liegen, keine korrespondierende 
Leistung aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhält.
Aufgrund klammer Kassen im 
Rentensystem hat der Gesetz-
geber im Jahre 2003 die damals 
eigentlich gültige Beitragsbe-
messungsgrenze in Höhe von 
€ 4.600,00 außerplanmäßig 
um € 500,00 erhöht. Dies hatte 
(und hat) zur Folge, dass vie-
len Mitarbeitern, denen eine 
Betriebsrente mit gespaltener 
Rentenformel zugesagt wurde, 
plötzlich eine sehr viel gerin-
gere Betriebsrente zu erwarten 
hatten, als ursprünglich gep-
lant. 

In der Entscheidung vom 
21.04.2009 (Az.: 3 AZR 471/07) 
hatte das BAG darüber zu ent-
scheiden, ob diese außerge-
wöhnliche Erhöhung der BBG 
zu einer (drastischen) Kürzung 
der bisher errechneten Be-
triebsrente führen kann. Im 
konkreten Fall bedeutete dies 
für den Kläger, der im Mai 2003 
das gesetzliche Rentenalter er-
reicht hatte, eine monatliche 
Betriebsrentenkürzung über 
 € 112,70. Dass der Mitarbeiter 
hierüber wenig glücklich war, 
dürfte auf der Hand liegen. 
Dementsprechend begehrte er 
die Feststellung, dass die außer-
gewöhnliche Erhöhung der BBG 
nicht einseitig zu seinen Lasten 
gehen könne. 
Während die erste Instanz noch 
dem Arbeitgeber Recht gab und 
ausführte, der Wortlaut der 
Versorgungsordnung, die für 
die Kläger Anwendung finde, sei 
eindeutig, obsiegte der Kläger 
beim Hessischen Landesarbeits-
gericht vollumfänglich. Das LAG 
(Akt.: 8 Sa 906/06) vertrat näm-
lich die Auffassung, dass der 
Kläger einen Anspruch darauf 
habe, die Rentenleistung zu 
erhalten, die ihm ohne die au-
ßerplanmäßige Anhebung der 
BBG zugestanden hätte. Da mit 
dieser Entscheidung wiederum 
der Arbeitgeber nicht zufrieden 
war, musste sich schließlich im 
Jahre 2009 das BAG mit dieser 
Frage auseinander setzen. 
Auch das BAG folgte dem Hes-
sischen Landesarbeitsgericht 
insoweit, als es ausführte, die 
außerplanmäßige Anhebung 
der BBG im Jahre 2003 könne 
sich nicht (ausschließlich) zu 
Lasten des Klägers auswirken. 

Vielmehr sei, so das BAG wei-
ter, im vorliegenden Fall eine 
Regelungslücke vorhanden, die 
durch ergänzende Auslegung 
zu schließen sei. Hierbei müsse 
– unter Berücksichtigung von 
Treue und Glauben – der mut-
maßliche Wille der Vertrags-
partner ermittelt, also eine Lö-
sung gefunden werden, auf die 
sich beide Parteien eingelassen 
hätten, wenn ihnen der nun 
eingetretene Fall schon bei Ab-
gabe des Leistungsversprechens 
bewusst gewesen wäre. 
Danach sei zunächst festzu-
stellen, dass der Mitarbeiter 
auf eine höhere Betriebsrente 
vertraut habe, als dies nunmehr 
der Fall sei. Da der Arbeitneh-
mer auch nicht in der Lage 
gewesen sei, diese nun für ihn 
entstandene Versorgungslücke 
rechtzeitig zu schließen, müsse 
der Arbeitgeber bei der Berech-
nung der Betriebsrente die alte 
BBG zugrunde liegen, bzw. eine 
solche Beitragsbemessungs-
grenze ermitteln, wie sie ohne 
die außerplanmäßige Erhöhung 
im Jahre 2003 gegeben wäre. 
Auf der anderen Seite sei aber 
zu berücksichtigen, dass der 
Arbeitnehmer wegen der au-
ßergewöhnlichen Anhebung 
der Beitragsbemessungsgrenze 
auch einen höheren Renten-
anspruch gegen die gesetzliche  
 

Rentenversicherung erworben 
habe, den er sich entsprechend 
anrechnen lassen müsse. In der 
Entscheidung 3 AZR 471/07 
betrug dieser höhere Anspruch 
aus der gesetzlichen Renten-
versicherung jedoch gerade 
einmal € 0,15, so dass der Ar-
beitgeber monatlich eine um 
€112,55 höhere Betriebsrente 
zu zahlen hatte. 
Obwohl die Ausführungen des 
BAG auf alle Arbeitnehmer 
zutreffen, die eine betriebliche 
Altersvorsorge mit gespaltener 
Rentenformel zugesagt bekom-
men haben, sind bislang zu-
mindest höchstrichterlich keine 
weiteren Entscheidungen mehr 
zu diesem Themenkomplex er-
gangen. Dies ist insofern über-
raschend, als auch Mitarbeiter, 
die in den Jahren 2004 (und 
später) in den Rentenbezug ge-
kommen sind, einen Anspruch 
darauf haben dürften, dass ihre 
Betriebsrente aufgrund einer 
fiktiven (und wesentlich nied-
rigeren) BBG errechnet wird 
und dementsprechend ein we-
sentlich höherer Betriebsren-
tenanspruch zur Auszahlung 
gelangen müsste. 

n Carsten Kohles  
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Praxistipp
Arbeitnehmer die eine Betriebsrente mit gespaltener Renten-
formel zugesagt bekommen haben sollten bei der Berechnung 
ihrer betrieblichen Altersvorsorge darauf achten, ob die Grund-
sätze des Urteiles des Bundesarbeitsgerichtes entsprechend 
berücksichtigt worden sind. Ansonsten drohen immense Ren-
tenverluste. 


